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Anhang I 1 (Stand 1. Januar 2022) 

Pauschale Reiseentschädigungen 

 

Lehrkräfte der Volksschule mit verschiedenen Schulorten 

Ziff. 1 Anspruch 

1 Lehrkräften an der Volksschule, die während eines Wochentages an mehr als einem 

aargauischen Schulort unterrichten, wird auf Gesuch hin eine Reiseentschädigung 

ausgerichtet, wenn die Distanz zwischen zwei dieser Schulorte mindestens 

15 Kilometer beträgt und sie  

a) insgesamt höchstens 16 Wochenlektionen oder 

b) an mindestens 4 aargauischen Schulorten insgesamt mehr als 

16 Wochenlektionen erteilen. 
2 Bei Instrumentallehrkräften ist nur die Unterrichtstätigkeit an der Oberstufe der 

Volksschule anspruchsbegründend. 

Ziff. 2 Berechnungsgrundlage 

1 Massgebend für die Höhe der Reiseentschädigung ist der kürzeste Weg zwischen 

den am weitest voneinander entfernt liegenden Schulorten, gemessen von Orts-

zentrum zu Ortszentrum. 
2 Bei Veränderungen der Anspruchsvoraussetzungen bzw. der Berechnungs-

grundlagen während des Semesters besteht der Anspruch entsprechend anteilsmässig. 

Ziff. 3 Gesuch 

Die Lehrkraft hat dem Departement Bildung, Kultur und Sport mit der 

Gesuchseinreichung sämtliche für die Prüfung der Berechtigung und die Festsetzung 

der Reiseentschädigungen erforderlichen Angaben zu machen und diese von den 

jeweiligen Gemeinderäten oder den Schulleitungen bestätigen zu lassen. 

                                                                 
1 Anhang I zur Verordnung über Spesen, Sitzungsgelder und übrige Entschädigungen vom 

31. Januar 2001 (SAR 165.171) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/165.171
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Ziff. 4 Entschädigung 

Die Reiseentschädigung wird als Semesterpauschale ausgerichtet und beträgt pro 

anspruchsbegründenden Wochentag: 

a) bei einer Distanz von 15 bis 30 km Fr. 210.– 

b) ab 30 bis 50 km Fr. 315.– 

c) bei mehr als 50 km Fr. 420.– 

Ziff. 5 Meldepflicht 

Die Aufgabe der Lehrtätigkeit an einzelnen Schulen während des Semesters ist dem 

Departement Bildung, Kultur und Sport unverzüglich mitzuteilen. 
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